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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur „postkolonialen“ intertemporalen Interpretation des 
Völkerrechts 

Bestandteil der „postkolonialen“ Interpretation des Völkerrechts ist das Prinzip der „Intertem-
poralität“.1 Dabei geht es um die Frage, ob bestimmte „Kernverbrechen“ (wie z.B. die Sklaverei) 
unabhängig vom Zeitpunkt, an dem sie begangen wurden, „intertemporale Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“ darstellen.2 Bei dem Prinzip der Intertemporalität handelt es sich um eine Dokt-
rin, die in der völkerrechtlichen Rechtsprechung (vgl. Schiedsgerichts-Fall Isla de las Palmas von 
1928,3 einem Territorialstreit zwischen den Niederlanden und den USA) schon vor fast 100 Jah-
ren entwickelt worden ist. 

Im Kontext des „intertemporalen“ Völkerrechts werden zwei widerstreitende Ansatzpunkte dis-
kutiert:4 Der erste, allgemein anerkannte und weitgehend formale Grundsatz besagt, dass die 
Rechtmäßigkeit einer Handlung allein am Maßstab der zum Zeitpunkt der Handlung geltenden 
Normen zu beurteilen ist (allgemeiner Rechtsgrundsatz der „Nicht-Rückwirkung“, non-retroacti-
vity).5 Der zweite Ansatzpunkt geht davon aus, dass auch Rechtsentwicklungen, die zeitlich nach 
dem zu beurteilenden Sachverhalt stattgefunden haben, mitberücksichtigt werden müssen. 

 

1 European Center for Constitutional and Human Rights, Glossar, Thema - Prinzip der Intertemporalität, 
https://www.ecchr.eu/glossar/prinzip-der-intertemporalitaet/#:~:text=Nach%20dem%20Grund-
satz%20der%20Intertemporalit%C3%A4t%20ist%20ein%20recht-
licher,f%C3%BChren%20und%20ist%20in%20vielen%20F%C3%A4llen%20also%20sinnvoll.   

2 Dazu näher Eicker, Der Deutsch-Herero-Krieg und das Völkerrecht, Frankfurt: Lang 2009, S. 98 ff. 
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Zur Anerkennung kolonialen Unrechts als Völkermord 
Intertemporales Völkerrecht im Kontext des deutsch-namibischen Versöhnungsabkommens“, WD 2 - 3000 - 
094/22, S. 7, https://www.bundestag.de/resource/blob/935068/06d354ea81fdc64d7dd41c501a785dd6/WD-2-
094-22-pdf-data.pdf. 

3 Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, S. 829-871, 4. April 1928, https://le-
gal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf. 

4 Vgl. dazu etwa Wheatley, “Revisiting the Doctrine of Intertemporal Law”, Oxford Journal of Legal Studies 
(2021), Vol. 41 No. 2, S. 484, https://academic.oup.com/ojls/article/41/2/484/6042800. 

5 Die Zeitgebundenheit des materiellen Unrechtsmaßstabes (tempus regit actum) ist ein grundlegendes römisch-
rechtliches Rechtsprinzip, das auch in der IGH-Rechtsprechung Widerhall fand. 
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Aus der strikten Anwendung des ersten Grundsatzes folgt, dass Verbrechen, die während der  
Kolonialzeit begangen wurden, nur am Maßstab des damals geltenden Kolonialrechts zu messen 
sind. Weder der Rechtsbegriff „Genozid“ noch die Genozid-Konvention existierten zur damaligen 
Zeit. Unter Berücksichtigung der Rechtsentwicklungen seit dem 2. Weltkrieg müsste man jedoch 
zu dem Schluss kommen, dass ein Kolonialverbrechen wie die Niederschlagung des Herero-Auf-
standes in Deutsch-Süd-Westafrika (1904) einen Völkermord darstellt – und zwar nicht nur, wie 
die Bundesregierung einschränkend betont, „aus heutiger Sicht“. 

Die Anwendung des heute geltenden Rechts auf Sachverhalte, die in der Vergangenheit liegen, 
wird zwar nicht durch ein allgemeines völkerrechtliches Rückwirkungsverbot6 ausgeschlossen, 
jedoch muss zumindest für das Völkervertragsrecht nach herrschender Ansicht eine Rückwir-
kung der entsprechenden Verträge auf vorausliegende Sachverhalte ausdrücklich vereinbart wor-
den oder im Vertrag selbst vorgesehen sein.7 Dies ist bei der Genozid-Konvention nicht der Fall. 

Gleichwohl sind Fälle denkbar, bei denen eine spätere Rechtsentwicklung bereits zum Zeitpunkt 
des zu beurteilenden Sachverhalts im Kern angelegt gewesen ist.8 So existierten bereits in der 
Kolonialzeit vereinzelt Rechtsauffassungen über die Rechtsstellung und Behandlung kolonisier-
ter Völker, die allerdings nicht die herrschende Auffassung der damaligen Zeit abbildeten.9 Eine 
damals als „Mindermeinung“ geltende Rechtsauffassung könnte aber unter Umständen einen  
validen Anknüpfungspunkt für eine Rechtsentwicklung bilden, die im Kontext einer „intertem-
poralen Völkerrechtsinterpretation“ Berücksichtigung findet.10 

Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang ein Rechtsgutachten des Internationalen 
Gerichtshofs (IGH) aus dem Jahre 201911 betreffend den Streit zwischen Großbritannien und 

 

6 Ein Rückwirkungsverbot gilt nur für eine strafrechtliche Beurteilung nach Völkerstrafrecht (vgl. Art. 22 IStGH-
Statut). 

7 Zur Frage der Rückwirkung des Völkermordtatbestandes: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundesta-
ges, „Zur Anerkennung kolonialen Unrechts als Völkermord Intertemporales Völkerrecht im Kontext des 
deutsch-namibischen Versöhnungsabkommens“, WD 2 - 3000 - 094/22, 9. Januar 2023, S. 7 ff., 
https://www.bundestag.de/resource/blob/935068/06d354ea81fdc64d7dd41c501a785dd6/WD-2-094-22-pdf-
data.pdf. 

8 Die Ansätze zur Anwendung des zweiten Grundsatzes darlegend: Wheatley, “Revisiting the Doctrine of Inter-
temporal Law”, Oxford Journal of Legal Studies (2021), Vol. 41 No. 2, S. 484 ff. (509), https://acade-
mic.oup.com/ojls/article/41/2/484/6042800. 

9 So wurde die Niederschlagung des Herero-Aufstandes bereits damals bei Reichstagsdebatten auch mit rechtli-
chen (nicht nur mit ethischen) Argumenten scharf kritisiert. Vgl. dazu auch die Rede von Bundesministerin Hei-
demarie Wieczorek-Zeul bei den Gedenkfeierlichkeiten am 14. August 2004, https://www.dhm.de/archiv/aus-
stellungen/namibia/rede.pdf. 

10 So Imani / Theurer, „Deutsch-Namibisches Versöhnungsabkommen“ Goethe Institut, 2018, https://www.goe-
the.de/prj/zei/de/art/22326696.html. 

11 IGH, Advisory Opinion, 25. Februar 2019 („Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago 
from Mauritius in 1965“) https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20190225-01-00-EN.pdf. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/935068/06d354ea81fdc64d7dd41c501a785dd6/WD-2-094-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/935068/06d354ea81fdc64d7dd41c501a785dd6/WD-2-094-22-pdf-data.pdf
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https://www.goethe.de/prj/zei/de/art/22326696.html
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20190225-01-00-EN.pdf
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Mauritius um den sog. Chagos-Archipel.12 (Auf dem größten Atoll dieses Archipels liegt der von 
Großbritannien beanspruchte – und an die USA verpachtete – Militärstützpunkt Diego Garcia13). 
Der IGH argumentierte sinngemäß: Weil das Selbstbestimmungsrecht der Einwohner des Archi-
pels im relevanten Zeitraum (1960er Jahre) gerade im Entstehen begriffen gewesen sei (vgl. Art. 1 
des VN-Zivilpaktes von 1966), könne sich die britische Regierung nicht formal darauf berufen, 
dass dieses Recht damals noch nicht de lege lata existiert habe. 

Im Kontext einer „postkolonialen“ intertemporalen Völkerrechtsinterpretation wird zum Teil 
aber auch mit Prinzipien (z.B. mit dem „Humanitätsgebot“ der Martens´schen Klausel14) argu-
mentiert, die zur damaligen Zeit bereits Bestandteil des Völkerrechts und der nationalen Rechts-
ordnung der europäischen Staaten waren, welche sich selbst als „zivilisierte“ Nationen angese-
hen haben. Schließlich ist in der Diskussion über die rechtliche Aufarbeitung von kolonialem 
Unrecht auch die sog. Radbruch´sche Formel ins Spiel gebracht worden.15 Der Rechtsphilosoph 
Gustav Radbruch hatte im Jahre 1946 – vor dem Hintergrund der NS-Verbrechen – positiv gesetz-
tem NS-Recht, das in eklatantem und unerträglichem Widerspruch zu den Gerechtigkeitsprinzi-
pien auch der damaligen Zeit stand, seinen „Rechts“-Charakter abgesprochen. Die Radbruch-For-
mel wurde vom BVerfG 1996 in den sog. „Mauerschützenprozessen“ aufgegriffen.16 

Der renommierte Berliner Völkerrechtler Christian Tomuschat argumentierte unlängst in einem 
vielbeachteten Aufsatz gegen das Konzept des „intertemporalen“ Völkerrechts und führt sinnge-
mäß aus: 

 

12 Vgl. zu den historischen Hintergründen den Beitrag auf Tagesschau, 12. Juni 2023, „Chagos-Archipel. Die letzte 
britische Kolonie in Afrika“, https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/chagos-inseln-100.html. Vgl. zuletzt 
Philippe Sands, Die letzte Kolonie. Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean, Frankfurt:  
Fischer-Verlag 2023. 

13 Vgl. dazu näher Wissenschaftliche Dienste, „Fregatte BAYERN vor Diego Garcia“, WD 2 - 3000 - 060/21, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/868668/d31a78b03da5d2b37501f0897b006d4a/WD-2-060-21-pdf-
data.pdf. 

14 Die Martens’sche Klausel ist ein wichtiger Grundsatz des humanitären Völkerrechts. Sie wurde vom russisch-
estnischen Diplomaten und Völkerrechtler Friedrich Fromhold Martens anlässlich der Haager Friedenskonfe-
renz von 1899 formuliert und besagt sinngemäß, dass Zivilpersonen und Kombattanten unter dem Schutz und 
der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts stehen, wie sie sich aus den Grundsätzen der Menschlichkeit 
und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben (Humanitätsgebot). Dazu grundlegend Münch, 
„Die Martens´sche Klausel und die Grundlagen des Völkerrechts“, in: ZaöRV 1976, S. 347-373, 
https://www.zaoerv.de/36_1976/36_1976_1_3_a_347_373.pdf. 

15 Arnauld, “How to Illegalize Past Injustice: Reinterpreting the Rules of Intertemporality”, EJIL 2021, S. 401-432 
(406), https://academic.oup.com/ejil/article/32/2/401/6293899. 

16 BVerfGE 95, 96. Beschluss des Zweiten Senats vom 24. Oktober 1996 - 2 BvR 1851/94, Rn. 140 ff., 
https://www.bverfg.de/e/rs19961024_2bvr185194.html. 

https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/chagos-inseln-100.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/868668/d31a78b03da5d2b37501f0897b006d4a/WD-2-060-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/868668/d31a78b03da5d2b37501f0897b006d4a/WD-2-060-21-pdf-data.pdf
https://www.zaoerv.de/36_1976/36_1976_1_3_a_347_373.pdf
https://academic.oup.com/ejil/article/32/2/401/6293899
https://www.bverfg.de/e/rs19961024_2bvr185194.html
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Die Juristen müssten die Bewertung des 30-jährigen Kriegs oder der napoleonischen Eroberungs-
feldzüge den Historikern überlassen. Die heutige Einsicht, dass früher – gemessen an den Maßstä-
ben von heute – Unrecht geschehen ist, könne die Rechtslage von damals weder umgestalten, noch 
das Rad der Zeit juristisch zurückdrehen – aber diese Einsicht sei Ansporn für Politik von heute.17 

Im Ergebnis bleibt anzumerken, dass sich die Diskussion über die Doktrin des „intertemporalen“ 
Völkerrechts noch weitgehend im Fluss befindet, und die damit zusammenhängenden Rechtsfra-
gen und Ausprägungen alles andere als geklärt sind.18 Derzeit ist eine Klage vor dem Obersten 
Gerichtshof Namibias anhängig, bei der es um das in den letzten Jahren ausgehandelte Deutsch-
Namibische „Versöhnungsabkommen“ geht.19 Möglicherweise ergreift das Gericht die Gelegen-
heit, auch zu dem Prinzip der „Intertemporalität“ Stellung zu beziehen. 
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17 Tomuschat, „Die Bedeutung der Zeit im Völkerecht“, in: Archiv des Völkerrechts 2022, S. 1-22 (19 f.), 
https://www.mohrsiebeck.com/artikel/die-bedeutung-der-zeit-im-voelkerrecht-101628avr-2022-
0002?no_cache=1. 
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